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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Memet Kilic, Josef Philip
 Winkler, Wolfgang Wieland, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 – Drucksache 17/6608 –

 Das Gemeinsame Analyse- und Strategiezentrum illegale Migration –
 Sachstand 2011

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Im  Mai  2006  hat  das  Bundesministerium  des  Innern  (BMI)  das  Gemeinsame
 Analyse- und Strategiezentrum illegale Migration (GASIM) eingerichtet.

 Das  GASIM  ist  ein  auf  Dauer  angelegtes  behördenübergreifendes  Informations-
 und  Kooperationszentrum  mit  dem  Ziel,  die  Zusammenarbeit  bei  der  Bekämp-
 fung  der  illegalen  Migration  zu  intensivieren.  Konkret  soll  das  GASIM  vorlie-
 gende  Informationen  im  Phänomenbereich  der  illegalen  Migration  zusammen-
 führen  und  verdichten,  behördenübergreifende  Zusammenarbeit  intensivieren,
 eine  gegenseitige  Unterstützung  in  operativen  und  strategischen  Fragen  ermög-
 lichen sowie strategische Positionen im internationalen Kontext abstimmen.

 Im  GASIM  arbeiteten  2008  insgesamt  38  Beamtinnen  und  Beamte  der  Bundes-
 polizei  (BPOL),  des  Bundeskriminalamtes  (BKA),  des  Bundesamtes  für  Migra-
 tion  und  Flüchtlinge  (BAMF),  des  BMI,  der  Finanzkontrolle  Schwarzarbeit
 (FKS)  sowie  des  Bundesnachrichtendienstes  (BND).  Anlassbezogen  sind  auch
 das  Auswärtige  Amt  sowie  das  Bundesamt  für  Verfassungsschutz  im  GASIM
 vertreten (Bundestagsdrucksache 16/8482).

 Das GASIM war bis 2007 in sieben Foren aufgeteilt:

 ●  Forum  1:  „Tägliche  Lagebesprechung“  unter  der  Geschäftsführung  der  BPOL

 ●  Forum  2:  „Lagebild  Migrationsströme“  unter  der  Geschäftsführung  der
 BPOL und des BAMF

 Aufgaben  dieses  Forums  sind  die  Untersuchung  aktueller  Phänomene  mit
 Deutschlandbezug,  die  Erstellung  von  Handlungsempfehlungen  sowie  die
 Frühwarnfunktion.

 ●  Forum  3:  „Werkvertragsverfahren“  unter  der  Geschäftsführung  der  BPOL
 und der FKS

 Aufgaben  dieses  Forums  sind  der  Abschluss  der  vom  ehemaligen  Gemein-
 samen  Analyse-  und  Strategiezentrum  Schleusungskriminalität  initiierten  Er-
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mittlungsverfahren  sowie  die  Erstellung  eines  Lagebilds  über  die  Miss-
 brauchsanfälligkeit des Werkvertragsverfahrens.

 ●  Forum  4:  „Nachrichtendienstlich-taktische  und  -strategische  Lage“  unter  der
 Geschäftsführung des BND

 ●  Forum  5:  „Strategische  Konzepte  im  Phänomenbereich  illegale  Migration“
 unter der Geschäftsführung des BKA

 ●  Forum  6:  „Migration  –  Aufenthalt  –  Kooperation  –  Infopool“  unter  der  Ge-
 schäftsführung des BAMF

 Dieses  Forum  dient  der  Verbesserung  der  Behördenkooperation  und  dem
 Aufbau  eines  Informationspools  zur  Zusammenfassung  und  Analyse  rele-
 vanter  migrations-  und  aufenthaltsspezifischer  Informationen  mit  Zugang  für
 Auslandvertretungen und Ausländerbehörden.

 ●  Forum  7:  „Operative  Maßnahmen  im  Zusammenhang  mit  illegaler  Migra-
 tion“ unter der Geschäftsführung der BPOL

 Aufgaben  dieses  Forums  sind  die  Umsetzung  von  Informationen  in  Erkennt-
 nismitteilungen  und  Fahndungshinweisen,  die  Initiierung  gezielter  überört-
 licher  bzw.  behördenübergreifender  Einsätze/operativer  (Sofort-)Maßnah-
 men,  die  Initiierung  und  Unterstützung  von  Ermittlungsverfahren  sowie  die
 Durchführung  von  Prüfverfahren  für  das  BAMF  (Aufenthalt),  das  FKS  (ille-
 gale Arbeitsaufnahme) und das Auswärtige Amt (Visaerteilung).

 Die  Bundesregierung  hat  zwar  wiederholt  darauf  hingewiesen,  dass  im  GASIM
 keine  Daten  erhoben  oder  gespeichert  würden.  Zudem  würde  das  GASIM  auch
 keine  operativen  Maßnahmen  durchführen,  sondern  lediglich  unterstützend  tä-
 tig  werden.  Einräumen  musste  die  Bundesregierung  jedoch,  dass  das  BKA  seine
 Mitwirkung  in  dem  operativ  angelegten  Forum  7  des  GASIM  Ende  2007  be-
 endet  hat,  nachdem  es  sich  gegenüber  dem  BMI  mehrfach  darüber  beklagt  hatte,
 dass  die  Datenübermittlungspraxis  von  BND  und  BPOL  innerhalb  des  GASIM
 im  Hinblick  auf  das  Trennungsgebot  rechtlich  äußerst  bedenklich  sei.  Außer-
 dem  rügte  das  BKA,  dass  im  GASIM  –  teilweise  unter  Außerachtlassung  der  ge-
 setzlichen  Vorschriften  –  personenbezogene  Daten  ausgetauscht  bzw.  operative
 Maßnahmen durchgeführt würden (Bundestagsdrucksache 16/11636, S. 7).

 Der  Bundesbeauftragte  für  den  Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit  (BfDI)
 wies  auf  S.  84  f.  seines  23.  Tätigkeitsberichts  (Bundestagsdrucksache  17/5200)
 auf  datenschutzrechtliche  Probleme  hin,  wenn  innerhalb  des  GASIM  personen-
 bezogene  Daten  zwischen  den  Kooperationspartnern  ausgetauscht  und  bewertet
 würden.  So  wertete  der  Bundesbeauftragte  die  Weitergabe  personenbezogener
 Daten  im  Forum  4  durch  den  BND  als  Verstoß  gegen  §  9  des  Gesetzes  über  den
 Bundesnachrichtendienst.  Auch  sei  der  umfassende  Austausch  personenbezo-
 gener  Daten  im  Forum  7  problematisch  und  dürfte  gegen  die  Dienstegesetze,
 das Schwarzarbeitsgesetz bzw. das Asylverfahrensgesetz verstoßen.

 Obwohl  die  Bundesregierung  der  Rechtsaufassung  des  BfDI  nicht  folgte,  hat  sie
 auf  die  Kritik  reagiert  und  eine  stufenweise  Prüfung  des  Austauschs  personen-
 bezogener  Daten  angeordnet.  So  sollen  vor  jeder  einzelnen  Datenübermittlung
 die  GASIM-interne  Zuständigkeit,  die  Aufgabenrelevanz,  die  Zweckbindung
 sowie  die  Erforderlichkeit  geprüft  werden.  Zweitens  sollen  künftig  nur  noch
 flexible,  zeitlich  begrenzt  tätige  Arbeitseinheiten  projektbezogen  betrieben  wer-
 den.  Und  schließlich  hat  die  Bundesregierung  die  Erstellung  von  Datenschutz-
 konzepten der im GASIM vertretenen Behörden veranlasst.

 Den  weitestgehenden  Vorschlag  hat  letztes  Jahr  die  Werthebach-Kommission
 zur  Reform  der  Sicherheitsbehörden  des  Bundes  vorgelegt:  Diese  kritisiert,  dass
 der  Personalaufwand  beim  GASIM  unverhältnismäßig  bzw.  nicht  effektiv  sei.
 Sie  schlug  daher  vor,  die  Aufgaben  des  GASIM  „in  Gänze  an  das  BKA  zurück
 zu  übertragen“  und  die  Arbeit  künftig  mithilfe  von  Videokonferenzen,  Verbin-
 dungsbeamtinnen  und  -beamten  sowie  regelmäßigen  Tagungen  zu  erledigen
 (Kooperative  Sicherheit  –  Die  Sonderpolizeien  des  Bundes  im  föderalen  Staat,
 Berlin 2010, S. 125 ff. – hier: S. 127).

 Bis  heute  ist  trotz  diverser  parlamentarischer  Anfragen  (z.  B.  Bundestagsdruck-
 sache  16/8482)  zum  einen  nicht  geklärt,  ob  innerhalb  des  GASIM  personen-
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bezogene  Daten  nur  ausgetauscht  –  oder  diese  auch  angereichert/weitergesteuert
 werden  bzw.  ob  und  in  welcher  Form  diese  Daten  in  welchem  Bestand  gespei-
 chert  werden.  Zum  anderen  gibt  die  Regierung  keine  eindeutige  Antwort  darauf,
 in  welchem  Ausmaß  die  am  GASIM  beteiligten  Behörden,  und  hier  insbeson-
 dere  die  Nachrichtendienste,  Ermittlungsverfahren  bzw.  begleitende  exekutive
 Maßnahmen initiieren, vorbereiten, planen bzw. steuern.

 1.  Wie viele Personen welcher Behörden arbeiten derzeit im GASIM?

 Im GASIM arbeiten dauerhaft insgesamt 18 Personen (Stand: 21. Juli 2011).

 Bezogen  auf  die  Entsendebehörden  setzt  sich  das  Personal  derzeit  wie  folgt  zu-
 sammen:

 Bundespolizei (BPOL):  9 Personen,

 Bundeskriminalamt (BKA):  2 Personen,

 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF):  5 Personen,

 Bundesnachrichtendienst (BND):  1 Person,

 Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS):  1 Person.

 Das  Auswärtige  Amt  und  das  Bundesamt  für  Verfassungsschutz  (BfV)  sind  im
 GASIM anlassbezogen vertreten.

 2.  Über  welche  Foren  verfügt  das  GASIM  derzeit  (bitte  unter  Angabe  der  je-
 weiligen  Geschäftsführung,  der  teilnehmenden  Behörden  sowie  der  konkre-
 ten Aufgabenstellung und Arbeitsorganisation aufschlüsseln)?

 Das  GASIM  nimmt  seine  Aufgaben  seit  dem  1.  August  2009  nicht  mehr  in
 Foren,  sondern  in  flexiblen,  zeitlich  begrenzten  und  projektbezogenen  Arbeits-
 einheiten wahr.

 3.  Über  wie  viele  Personen  wurden  im  GASIM  seit  seiner  Gründung  Informa-
 tionen ausgetauscht (bitte jeweils nach Jahren aufschlüsseln)?

 Im GASIM werden strategische Informationen ausgetauscht und bewertet.

 Über  ausgetauschte  personenbezogene  Erkenntnisse  liegen  keine  statistischen
 Daten  vor.  Ein  Austausch  personenbezogener  Daten  würde  sich  nach  den  jewei-
 ligen  bereichsspezifischen  gesetzlichen  Übermittlungsvorschriften  der  Koope-
 rationspartner im GASIM richten.

 4.  Wie  viele  Ermittlungsverfahren  hat  das  GASIM  seit  seiner  Gründung  unter-
 stützt (bitte jeweils nach Jahren aufschlüsseln)?

 a)  In  wie  vielen  Fällen  führte  u.  a.  die  Arbeit  vom  GASIM  zur  Initiierung
 operativer Einsätze?

 b)  In  wie  vielen  Fällen  führte  u.  a.  die  Arbeit  vom  GASIM  zu  der  Einleitung
 eines Ermittlungsverfahrens gegen wie viele Tatverdächtige?

 c)  In  wie  vielen  Fällen  führte  u.  a.  die  Arbeit  vom  GASIM  zu  der  Festnahme
 wie vieler Tatverdächtiger?

 d)  In  wie  vielen  Fällen  führte  u.  a.  die  Arbeit  vom  GASIM  zu  der  rechtskräf-
 tigen Verurteilung wie vieler Angeklagter?

 e)  In  wie  vielen  Fällen  führte  u.  a.  die  Arbeit  vom  GASIM  zur  Anordnung
 von Abschiebungen bzw. Einreiseverboten?
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Dem  GASIM  obliegt  die  ganzheitliche  und  behördenübergreifende  Abbildung
 strategischer  Informationen  im  Zusammenhang  mit  illegaler  Migration.  Über-
 sichten,  in  wie  vielen  Fällen  Anregungen  und  Handlungsempfehlungen  zu  kon-
 kreten  Ermittlungsverfahren  und/oder  hoheitlichen  Einzelmaßnahmen  führten,
 werden im GASIM nicht geführt.

 5.  Welche  Informationsprodukte  (z.  B.  GASIM-Reports,  GASIM-Express,
 GASIM-Lagebilder  bzw.  GASIM-Aktuell)  hat  das  GASIM  seit  2008  be-
 hördlich  veröffentlicht  (bitte  einzeln  unter  Angabe  des  Titels  und  des  Er-
 scheinungsjahres aufschlüsseln)?

 Die  Erstellung  von  strategischen  Informationsprodukten  erfolgt  in  den  Arbeits-
 einheiten.  Hinsichtlich  der  illegalen  Migration  hat  das  GASIM  seit  2008  ins-
 gesamt 202 Auswertungs- und Informationsprodukte behördlich erstellt:

 ●  164  Produkte  GASIM  Report  in  der  Arbeitseinheit  Informationssammel-  und
 Analysestelle  einschließlich  28  Länderbetrachtungen  (2008:  47  Ausgaben,
 2008: 47 Ausgaben, 2010: 46 Ausgaben, 2011 bislang: 24 Ausgaben),

 ●  acht  Produkte  GASIM  Express  (2008:  Indien,  2009:  Sri  Lanka,  Seeanlandun-
 gen,  Georgien,  2010:  Somalia,  Russische  Föderation,  Auswirkungen  der
 Visumbefreiung  für  Bosnien  und  Herzegowina  sowie  Albanien  auf  die  Bun-
 desrepublik Deutschland, 2011: Maghreb-Staaten),

 ●  18  Produkte  GASIM  Aktuell  (in  2008  vier  Ausgaben,  in  2009  drei  Ausgaben,
 in 2010 sieben Ausgaben, in 2011 bislang vier Ausgaben),

 ●  zwölf  Produkte  in  weiteren  Arbeitseinheiten  (2008:  Lagebild  illegale  Migra-
 tion  nigerianischer  Staatsangehöriger,  Lagebild  illegale  Migration  chinesi-
 scher  Staatsangehöriger,  2009:  Lagebild  illegale  Migration  afghanischer
 Staatsangehöriger,  Lagebild  illegale  Migration  vietnamesischer  Staatsange-
 höriger,  Lagebild  illegale  Migration  iranischer  Staatsangehöriger,  Lagebild
 illegale  Migration  pakistanischer  Staatsangehöriger,  2010:  Lagebild  Indien,
 Lagebild  illegale  Migration  chinesischer  Staatsangehöriger  1.  Lagefort-
 schreibung,  Lagebild  zur  Schengenerweiterung  um  die  EU-Mitgliedstaaten
 Bulgarien  und  Rumänien,  Lagebild  irreguläre  Migration  über  deutsche  Flug-
 häfen,  Lagebild  irreguläre  Migration  nach  bzw.  in  Deutschland  per  Lastkraft-
 wagen, 2011: Lagebild Afghanistan 2. Lagefortschreibung).

 6.  Beteiligt sich das BKA inzwischen wieder an der Arbeit des Forums 7?

 Wenn  ja,  seit  wann,  und  welche  Maßnahmen  haben  dazu  geführt,  dass  das
 BKA sich zu einer erneuten Mitwirkung bereit erklärt hat?

 Wenn  nein,  welche  Folgen  hat  das  dauerhafte  Fehlen  des  BKA  für  die  Arbeit
 des Forums 7?

 Auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 wird verwiesen.

 Vernetzung vom GASIM

 7.  Sind  die  Bundesländer  inzwischen  stärker  in  die  Arbeit  eingebunden,  als  nur
 über den bis 2007 üblichen anlassbezogenen Informationsaustausch?

 Wenn ja, inwiefern?

 Wenn nein, warum nicht?

 Die  Beteiligung  der  Länder  erfolgt  wie  bisher  über  die  jeweils  zuständige  Ko-
 operationsbehörde des Bundes im GASIM.
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8.  Arbeitet  das  GASIM  auch  mit  vergleichbaren  Gremien  anderer  Mitglied-
 staaten zusammen, und wenn ja, mit welchen?

 Das  GASIM  arbeitet  auf  strategischer  Ebene  mit  nachfolgenden  vergleichbaren
 Gremien anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammen:

 ●  Analysezentrum  für  den  Schutz  der  Staatsgrenze  und  Migration  der  Tsche-
 chischen Republik (ANACEN);

 ●  Analysegruppe  Gesamtsteuerung  Asyl-  und  Fremdenwesen  im  Bundesminis-
 terium für Inneres der Republik Österreich (GAF);

 ●  Föderale  Beratungsplattform  illegale  Migration  des  Königreichs  Belgien
 (FIOM).

 9.  Haben  seit  2008  beim  GASIM  zeitlich  befristet  bzw.  anlassbezogen  Per-
 sonen  aus  EU-Mitgliedstaaten,  von  EU-Behörden  bzw.  aus  Drittstaaten  ge-
 arbeitet?

 Wenn  ja,  für  welche  Behörden  welcher  Länder  bzw.  welcher  EU-Institutio-
 nen  arbeiteten  diese  Personen  mit  welcher  Aufgabenstellung  beim  GASIM?

 Auf  welcher  Rechtsgrundlage  wurden  hierbei  (gegebenenfalls  auch  noch
 personenbezogene)  Informationen  zwischen  den  Datenbeständen  des
 Gastlandes  und  des  GASIM  bzw.  der  beim  GASIM  tätigen  deutschen  Be-
 hörden abgeglichen, ausgetauscht, angereichert bzw. weitergesteuert?

 Nein.

 10.  Hat  es  seit  2008  Formen  einer  anlass-  bzw.  aufgabenbezogenen  Zusam-
 menarbeit  zwischen  dem  GASIM  und  dem  Gemeinsamen  Terrorismus-
 abwehrzentrum gegeben, und wenn ja, in welchen Fällen?

 Nein.

 Reformmaßnahmen

 11.  Wie  wird  die  stufenweise  Prüfung  des  Austauschs  personenbezogener
 Daten praktisch umgesetzt?

 Insbesondere  wie  und  durch  wen  werden  vor  jeder  einzelnen  Datenüber-
 mittlung  die  GASIM-interne  Zuständigkeit,  die  Aufgabenrelevanz,  die
 Zweckbindung sowie die Erforderlichkeit geprüft?

 Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen.

 12.  Wie  wurde  das  Ziel  umgesetzt,  innerhalb  des  GASIM  nur  noch  flexible,
 zeitlich  begrenzt  tätige  bzw.  projektbezogene  Arbeitseinheiten  zu  betrei-
 ben?

 Welche  Folgen  hat  dies  für  die  interne  Struktur  des  GASIM  (z.  B.  für  die
 sieben Foren)?

 Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.
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13.  Haben  die  im  GASIM  vertretenen  Behörden  –  wie  angekündigt  –  sie  betref-
 fende Datenschutzkonzepte entwickelt?

 Wenn nein, warum nicht, bzw. wann ist mit deren Vorlage zu rechnen?

 Wenn  ja,  welchen  Inhalts,  und  war  der  Bundesbeauftragte  für  den  Daten-
 schutz und die Informationsfreiheit hierbei eingebunden?

 Das  im  GASIM  federführende  Bundespolizeipräsidium  hat  eine  „Konzeption
 zur  Umsetzung  datenschutzrechtlicher  Anforderungen  im  Gemeinsamen  Ana-
 lyse-  und  Strategiezentrum  (GASIM)“  erarbeitet,  die  Ausführungen  zum  Daten-
 schutz  und  Datenaustausch  innerhalb  der  das  GASIM  bildenden  Arbeitseinhei-
 ten  (Leitungskreis,  Informationssammel-  und  Analysestelle,  Geschäftsstelle)
 enthält.  Nach  Abschluss  der  erforderlichen  Abstimmung  im  Kreis  der  betroffe-
 nen  Behörden  und  Ressorts  ist  beabsichtigt,  die  Inhalte  dieser  konzeptionellen
 Regelungen  zum  Datenschutz  in  eine  gemeinsame  Geschäftsordnung  für  das
 GASIM  einfließen  zu  lassen.  Die  Bundesregierung  hat  den  Bundesbeauftragen
 für  den  Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit  über  diesen  Sachstand  unter-
 richtet  und  dessen  weitere  Beteiligung  vorgesehen.  Im  Übrigen  wird  auf  die  Be-
 antwortung zu Frage 3 verwiesen.

 14.  Ist  die  Bundesregierung  bereit,  den  Empfehlungen  der  Werthebach-Kom-
 mission  bezüglich  des  GASIM  –  in  Gänze  oder  in  Teilaspekten  –  zu  fol-
 gen?

 Wenn  ja,  in  welchen  Punkten  soll  die  Arbeit  des  GASIM  verändert  werden?

 Wenn nein, warum nicht?

 Der  Bundesminister  des  Innern  hat  im  Juni  2011  im  Zusammenhang  mit  der
 Neuaufstellung  der  Polizei  des  Bundes  u.  a.  entschieden,  dass  die  Bekämpfung
 der  schweren  und  organisierten  Schleusungskriminalität  wie  bisher  ein  wich-
 tiger  Baustein  im  Rahmen  der  ganzheitlichen  Bekämpfung  der  illegalen  Migra-
 tion  durch  die  Bundespolizei  bleibt.  Insofern  ist  eine  Übertragung  der  Aufgaben
 des GASIM an das BKA nicht vorgesehen.
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